
   
LANDRATSAMT REUTLINGEN 
Den 04.11.2019 

KT-Drucksache Nr. X-0083 

 für den Sozial-, Schul- und Kultur-
ausschuss 
-nichtöffentlich- 
 
für den Verwaltungsausschuss 
-nichtöffentlich- 
 
für den Kreistag 
-öffentlich- 
 
 

 
 
Haushalt 2020;  
Zuwendungsvereinbarung mit der Arbeiterwohlfahrt Or tsverein Reutlingen e. V. (AWO) 
zur Finanzierung des Leistungsangebotes nach §§ 67 ff. SGB XII in der 
Fachberatungsstelle Unter den Linden 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Im Haushaltsjahr 2020 werden für einen Zuschuss an die Arbeiterwohlfahrt Ortsverein 

Reutlingen e. V. (AWO) 189.350,00 EUR im Teilhaushalt 4 bei Produktgruppe 31.10 
eingestellt. 

 
2. Die Verwaltung wird ermächtigt, über den Betrag von 189.312,00 EUR eine Zuwen-

dungsvereinbarung mit einer einjährigen Laufzeit für das Jahr 2020 abzuschließen. 
 
3. Die Verwaltung wird beauftragt, Anfang 2020 mit der AWO Gespräche mit dem Ziel ei-

nes Gesamtfinanzierungskonzeptes für die bestehenden Angebote aufzunehmen. 
 
 
Aufwand/Finanzielle Auswirkungen: 
 
Gesamtaufwand/ 
Gesamtinvestition:   277.366,80 EUR 

Anteil Landkreis:             189.312,00 EUR 

Teilhaushalt: 4 
Produktgruppe: 31.10 
 

Im Haushaltsplanentwurf 2020  
veranschlagte Haushaltsmittel:   165.850,00 EUR 
 
Über die Änderungsliste für 
das Jahr 2020 einzustellen:  23.500,00 EUR 

 
 
Sachdarstellung/Begründung:  
 
I. Kurzfassung 
 
Die AWO Reutlingen leistet seit vielen Jahren eine engagierte und qualitativ gute Arbeit in 
der Wohnungslosenhilfe. Es handelt sich dabei um eine gesetzliche Aufgabe des Landkrei-
ses als Träger der Sozialhilfe. 
 
Die AWO Reutlingen bietet Wohnungslosen und von Wohnungslosigkeit bedrohten Men-
schen ein vielfältiges und ausdifferenziertes Angebot. Teilweise werden die Angebote über 
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Leistungsentgelte und teilweise über Zuwendungsvereinbarungen finanziert. Für die Förde-
rung der Fachberatungsstelle Unter den Linden und der Fachberatungsstelle für Frauen 
wurden für den Haushalt 2019 keine Erhöhungsanträge für die anstehende 3-jährige Laufzeit 
gestellt.  
 
Der neue Geschäftsführer der AWO Reutlingen machte dann im Frühjahr 2019 eine allge-
meine Finanzierungslücke sämtlicher Angebote geltend und begehrte insgesamt strukturelle 
Erhöhungen. Nach verschiedenen Gesprächen wurde schließlich der als Anlage 1 beigefüg-
te Antrag für die Fachberatungsstelle Unter den Linden gestellt und für die Folgejahre weite-
re Anträge angekündigt. Der Verwendungsnachweis 2018 und die Haushaltspläne 2019 bis 
2021 sind als Anlage 2 beigefügt. 
 
Beantragt werden eine Aufstockung des Fachpersonals um 0,5 Stellen und des Verwal-
tungspersonals um 0,25 Stellen sowie eine insgesamt höhere Förderung mit dem Ziel, den 
Eigenanteil der AWO von derzeit circa 17 % auf 15 % zu reduzieren.  
 
Die Finanzierungsstruktur der einzelnen Angebote hat sich in der Vergangenheit dadurch 
ergeben, dass z. B. einzelne Angebote zunächst als Projekt begonnen und dann in ein Re-
gelangebot überführt wurden. Andere Finanzierungsstrukturen wurden mit dem Aufgaben-
übergang im Rahmen der Verwaltungsreform 2005 grundsätzlich nach den Regelungen des 
früheren Landeswohlfahrtsverbands übernommen und fortgeschrieben. 
 
Im Hinblick auf die teilweise bestehenden personellen und inhaltlichen Überschneidungen 
der Angebote und der unterschiedlichen Finanzierungsstruktur ist eine grundsätzliche Neu-
ordnung geboten. 
 
Die AWO Reutlingen ist grundsätzlich bereit, diesen Weg mitzugehen und hat per Mail vom 
28.10.2019 (Anlage 3) den ursprünglichen Antrag modifiziert. Es wird für 2020 noch eine 
Aufstockung des Fachpersonals um 0,3 und des Verwaltungspersonals um 0,15 Stellen be-
antragt. Ohne eine Reduzierung des Eigenanteils. 
 
Der Aufstockungsantrag für das Personal der Fachberatungsstelle Unter den Linden ist auf-
grund der Fallzahlenentwicklung gerechtfertigt. Es wird deshalb vorgeschlagen, die höheren 
Stellenanteile im Vorgriff auf die geplante Neuordnung der Finanzierungsstruktur umzuset-
zen und frühzeitig die Gespräche zu einer Gesamtfinanzierungsstruktur ab 2021 aufzuneh-
men. 
 
II. Ausführliche Sachdarstellung 
 
1. Ausgangssituation 

 
Die AWO Reutlingen bietet im Landkreis Reutlingen ein umfangreiches und ausdifferen-
ziertes Hilfeangebot für Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen. 
Bei den Hilfen für diesen Personenkreis handelt es sich um gesetzliche Aufgaben, die 
der Landkreis nach §§ 67 ff. SGB XII (Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer 
Schwierigkeiten) erbringen muss. Die Ausgestaltung und Finanzierung der Angebote er-
folgt im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung.  
 
Die Leistungen werden durch die AWO Reutlingen erbracht. Sie betreibt die Notüber-
nachtungsstelle in der Glaserstraße, den Tagestreff in der Aulberstraße, die Fachbera-
tungsstelle Unter den Linden, die Fachberatungsstelle für Frauen in der Färberstraße, 
das Aufnahmehaus in der Schenkendorfstraße sowie verschiedene Einrichtungen für 
das Ambulant Betreute Wohnen („OASEN“). Seit 2019 gibt es das Netzwerk Ambulante 
Wohnungssicherung („NAWO“) als präventives Regelangebot. Das gemeinsame Projekt 
„Hilfen für Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten“ soll ab 2020 in die Re-
gelstruktur überführt werden (vgl. KT-Drucksache Nr. X-0067). 
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Die Finanzierung der einzelnen Angebote erfolgt auf unterschiedliche Art und Weise 
(vgl. Ziffer 2). Sie hat sich in der Vergangenheit unterschiedlich entwickelt, insbesondere 
wurden Einzelangebote zunächst als Projekt begonnen und, nachdem sie sich bewährt 
hatten, als Regelangebot weitergeführt. 
 
Der neue Geschäftsführer der AWO Reutlingen hat im Frühjahr 2019 auf eine insgesamt 
bestehende Finanzierungslücke bei der AWO hingewiesen und Erhöhungsanträge für 
die institutionell über Zuwendungsvereinbarungen mit dem Landkreis geforderten Ange-
bote angekündigt. Es konnte deutlich gemacht werden, dass die Finanzierungen in der 
Vergangenheit neben der regelmäßigen Dynamisierung teilweise strukturell erhöht wur-
den und in 2018 für die 3-jährige Laufzeit ab 2019 keine weiteren Erhöhungsanträge ge-
stellt wurden.  
 
Bei der Fachberatungsstelle Unter den Linden sieht sich die AWO Reutlingen aufgrund 
der Entwicklung der Fallzahlen und des hohen Eigenanteils nicht in der Lage, das Ange-
bot zu diesen Konditionen fortzuführen. Deshalb wurde der beigefügte Antrag gestellt. 
 

2. Finanzierung 
 
2.1 Aufnahmehaus 

 
Das Aufnahmehaus wird über Tagessätze finanziert. Dazu gibt es eine Leistungs- 
und Vergütungsvereinbarung auf der Grundlage des Landesrahmenvertrags. Die 
Tagessätze werden im Rahmen von Vergütungsverhandlungen regelmäßig der 
Tarifentwicklung angepasst.  

 
2.2 Ambulant Betreutes Wohnen  
 

Die Vergütung erfolgt in Form von Monatspauschalen, die ebenfalls im Rahmen 
von Verhandlungen an die Tarifentwicklung angepasst werden. Die bisher im Pro-
jekt „Hilfen für Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten“ gewährten Hil-
fen sollen künftig ebenfalls im Ambulant Betreuten Wohnen erfolgen. Es ist vorge-
sehen, hierfür einen differenzierten Vergütungssatz zu vereinbaren (vgl. KT-
Drucksache Nr. X-0067). 

 
2.3 Tagestreff 

 
Die Finanzierungssystematik wurde im Rahmen der Verwaltungsreform 2005 
grundsätzlich vom früheren Landeswohlfahrtsverband übernommen. Im Jahr 2019 
erfolgte eine strukturelle Erhöhung um 6.000,00EUR auf 93.450,00 EUR. Die Ver-
waltung wurde ermächtigt, eine Zuwendungsvereinbarung mit einer 3-jährigen 
Laufzeit und einer Dynamisierung von 2 % pro Jahr abzuschließen (KT-Druck-
sache Nr. IX-0592). Der Eigenanteil der AWO Reutlingen beträgt circa 10 %. 
 

2.4 Fachberatungsstelle Frauen 
 
Das Angebot wurde 2010 als Projekt begonnen und besteht seit 2013 als Rege-
langebot. Im Jahr 2017 wurde die Förderung strukturell um 22.500,00 EUR (ver-
bunden mit einer Personalaufstockung von 0,5 auf 1,0 Fachkraftstellen) erhöht. Im 
Jahr 2019 beträgt der Zuschuss 47.318,00 EUR, der Eigenanteil des Trägers liegt 
bei circa 50 %. 
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2.5 Fachberatungsstelle Unter den Linden 
 
Die Aufgabe und die Finanzierungsstruktur wurden ebenfalls im Rahmen der Ver-
waltungsreform vom früheren Landeswohlfahrtsverband übernommen. Die Zu-
wendung im Jahr 2019 beträgt 162.561,00 EUR. Das Jobcenter vergütet die 
Dienstleistung der Barauszahlung der Grundsicherung für Arbeitsuchende mit ins-
gesamt 24.600,00 EUR. Der Eigenanteil des Trägers liegt bei circa 17 %. 
 

2.6 Netzwerk Ambulante Wohnungssicherung (NAWO) 
 
Das Angebot wurde in den Jahren 2016 bis 2018 im Wesentlichen aus Mitteln des 
Europäischen Sozialfonds (ESF) als Projekt finanziert. Seit 2019 läuft es als Rege-
langebot. Die Verwaltung wurde ermächtigt, eine Zuwendungsvereinbarung mit ei-
ner 2-jährigen Laufzeit abzuschließen (KT-Drucksachen Nrn. IX-0597 bis 
IX-0597/3). Die Finanzierung erfolgt gemeinsam mit den Städten Reutlingen, Met-
zingen und Münsingen sowie der Gemeinde Lichtenstein. Die Zuwendung des 
Landkreises beträgt 32.800,00 EUR. Der Eigenanteil des Trägers liegt bei unter 
6 %. 
 

3. Angebot der Fachberatungsstelle Unter den Linden  
 
Die Fachberatungsstelle ist das zentrale ambulante Beratungs- und Vermittlungsange-
bot zur Erbringung persönlicher Hilfe. Mit dem Angebot wird zunächst die Existenz woh-
nungsloser Menschen gesichert und es soll ein Weg aus der prekären Situation der 
Wohnungslosigkeit aufgezeigt und vermittelt werden. 
 
Konkret wird:  
 
− die postalische Erreichbarkeit gewährleistet 
− Tagessätze des Jobcenters ausbezahlt und im Einzelfall die Geldverwaltung über-

nommen 
− Unterstützung bei allen Behördenangelegenheiten geleistet 
− die medizinische Versorgung sichergestellt und 
− in kurzfristige Unterkunft in der Notübernachtungsstelle oder weitergehende Hilfen im 

Aufnahmehaus oder dem Ambulant Betreuten Wohnen vermittelt. 
 
Das Angebot wird zunehmend in Anspruch genommen. Im Zeitraum von 2010 bis 2018 
ist die Zahl der Beratungsfälle von 448 Personen um 60,5 % auf 719 Personen ange-
stiegen. Die Personalausstattung liegt seit Jahren unverändert bei 2,0 Fachkraftstellen 
und einer 0,5-Stelle für eine Verwaltungskraft. 
 

4. Bewertung 
 
Die AWO leistet seit vielen Jahren eine engagierte und qualitativ gute Arbeit in der Woh-
nungslosenhilfe. Mit dem Ausbau der Angebote haben sich verschiedene Finanzie-
rungsstrukturen entwickelt, obwohl die Angebote sich teilweise inhaltlich und personell 
überschneiden. 
 
Dies, verbunden mit der von der AWO Reutlingen insgesamt geltend gemachten Finan-
zierungsproblematik, ist Anlass, die Finanzierung der verschiedenen Angebote insge-
samt auf eine neue Grundlage zu stellen. Dazu sollen zeitnah weitere Gespräche ge-
führt werden. Die einzelnen Angebote sollten nicht mehr alle separat finanziert, sondern 
ein Leistungsportfolio der AWO Reutlingen vereinbart und dafür eine tragfähige Finan-
zierungsgrundlage entwickelt werden. 
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Die im modifizierten Antrag vom 28.10.2019 geltend gemachte Stellenanhebung um 0,3 
Fachkraftstellen und 0,15 Verwaltungskraftstellen ist im Hinblick auf die in den letzten 
Jahren deutlich angestiegenen Beratungszahlen gerechtfertigt. 
 
Es wird deshalb vorgeschlagen, diese Stellenanhebung im Vorgriff auf die vorgesehe-
nen Gespräche bereits im Jahr 2020 umzusetzen. 
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